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Erwägungen

E. 1
Die Klägerin und Berufungsklägerin (nachfolgend: die Klägerin) und der Be- klagte und
Berufungsbeklagte (nachfolgend: der Beklagte) sind die unverhei- rateten Eltern von
D._____, geboren am tt.mm.1992. Bereits am 9. Juni 1992 anerkannte der Beklagte das von
der Klägerin erwartete Kind (Urk. 23/1).

E. 2
Mit Verfügung vom 24. April 2012 teilte der erstinstanzliche Referent den Parteien mit,
dass es sich bei der eingeklagten Forderung zumindest teilwei- se - gemäss der Darstellung
des Beklagten im Umfang von Fr. 175'700.00 (Urk. 24 S. 2 mit Hinweis auf Urk. 22 Rz. 60,
64 und 74) - um eine Forde- rung auf Kinderunterhalt handeln könnte. Für Streitigkeiten
bezüglich Kin- derbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten sei gemäss § 24 lit. d
GOG das Einzelgericht - und nicht das Bezirksgericht als Kollegialgericht - sachlich
zuständig (Urk. 24 S. 2 f.). Der Klägerin wurde daher eine Frist an- gesetzt zu spezifizieren
(substantiieren), welcher Teil ihrer Forderung von Fr. 195'600.00 Kinderunterhalt und
welcher Teil der Klage "vertraglichen Un- terhalt" für die Klägerin persönlich umfasse. Im
Säumnisfall werde von der Darstellung des Beklagten ausgegangen, dass ¾ der Beträge für
"LifeStyle A._____&D._____" und das gesamte "Capital for growth" im Betrag von Fr.
56'000.00 auf die Tochter D._____ entfalle (Urk. 24 S. 3).

E. 3
Mit Stellungnahme vom 29. Mai 2012 hielt die Klägerin im Wesentlichen fest, dass die
Klägerin ihre Forderung auf die Vereinbarung "$$$commitment frm B._____ to A._____
… & D._____" stütze und dass es sich dabei nicht um eine familienrechtliche
Angelegenheit und auch nicht um eine Unterhaltsfor- derung, sondern um eine vertraglich
geregelte und formulierte Forderung handle (Urk. 30 S. 2 Rz. 2). Diese vertragliche
Forderung ergebe sich aus der "Auflösung einer einfachen Gesellschaft" (Urk. 30 S. 4 Rz.
10). Da die Forderung vertraglicher Natur sei, stehe die gesamte Klageforderung der
Klägerin persönlich und nicht der Tochter D._____ zu, weshalb das Bezirks- gericht als
Kollegialgericht und nicht das Einzelgericht zuständig sei (Urk. 30

- 5 - S. 5 Rz. 11 f.). Zur Frage, welcher Teil ihrer Forderung von Fr. 195'600.00 auf
Kinderunterhalt entfalle, äusserte sich die Klägerin in ihrer Stellungnah- me nicht.

E. 4
Mit Beschluss vom 7. August 2012 trat die Vorinstanz mangels sachlicher Zuständigkeit
auf die Forderung im Umfang von Fr. 175'900.00 ("Unterhalt" Tochter) nicht ein (Urk. 41,
Dispositiv-Ziffer 1); die Vorinstanz erwog im We- sentlichen, dieser Betrag entfalle auf die
Tochter D._____ und betreffe Kin- derunterhalt, wobei für Kinderbelange in



familienrechtlichen Angelegenhei- ten das Einzelgericht sachlich zuständig sei (§ 24 lit. d
GOG). Ferner wies die Vorinstanz das Gesuch der Klägerin um unentgeltliche Rechtspflege
zu- folge Aussichtslosigkeit ab, soweit es sich auf Ansprüche für "Unterhalt" der Tochter
beziehe (Urk. 41, Dispositiv-Ziffer 2).

E. 5
Mit Berufung vom 14. September 2012 beantragte die Klägerin einerseits, der angefochtene
Beschluss sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuwei- sen, das Verfahren fortzusetzen
(Urk. 40 S. 2 Antrag Ziffer 1). Anderseits focht sie den Entscheid betreffend teilweise
Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege an und verlangt, dass ihr die
unentgeltliche Rechtspflege im erstinstanzlichen Verfahren für die gesamte Klageforderung
zu gewähren sei.

E. 6
Soweit sich die "Berufung" gegen die teilweise Verweigerung der unentgeltli- chen
Rechtspflege richtet, wurde das Rechtsmittel als Beschwerde entge- gengenommen (Art.
121 ZPO) und ein separates Beschwerdeverfahren an- gelegt (RB120043); alsdann trat das
Obergericht auf die Beschwerde nicht ein, weil die Frist von 10 Tagen (Art. 314 Abs. 1
ZPO in Verbindung mit Art. 119 Abs. 3 ZPO) nicht eingehalten war (Urk. 42 in
RB120043). Dieser Beschluss ist in Rechtskraft erwachsen.

E. 7
Im vorliegenden Berufungsverfahren wurde auf die Einholung einer Beru- fungsantwort
verzichtet, weil sich die Berufung als offensichtlich unbegrün- det erweist (Art. 312 Abs. 1
ZPO), wie im Folgenden zu zeigen sein wird.

- 6 - 3. Prozessuales 1. Die Klägerin leitete das Verfahren als Forderungsprozess - und nicht
als Kinderunterhaltsklage - ein. Die Klage war in erster Instanz daher im or- dentlichen
Verfahren zu beurteilen (Art. 221 ff. ZPO). Im ordentlichen Ver- fahren gilt die
Verhandlungs- und Dispositionsmaxime (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO).
Demgegenüber wäre eine selbständige Kinderunter- haltsklage im vereinfachten Verfahren
zu behandeln (Art. 295 f. ZPO), und es wäre die Untersuchungs- und Offizialmaxime zu
beachten (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). 2. Gegen den Entscheid der Vorinstanz steht eine
Berufung zur Verfügung (Art. 308 ff. ZPO). Mit der Berufung kann die unrichtige
Rechtsanwendung und die unrichtige Feststellung des Sachverhaltes gerügt werden (Art.
310 ZPO). Im Berufungsverfahren sind neue Tatsachen und Beweismittel nur beschränkt
zulässig, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden (Art. 317 Abs. 1 lit. a ZPO) und wenn
sie trotz zumutbarer Sorgfalt nicht schon vor erster Instanz hätten vorgebracht werden
können (Art. 317 Abs. 1 lit. b ZPO). 3. Der Berufungsentscheid ist zu begründen (Art. 318
Abs. 2 ZPO in Verbin- dung mit Art. 112 BGG). Allerdings darf die Begründung kurz
ausfallen, wenn der angefochtene Entscheid bestätigt wird (Sutter-Somm/Hasenböh-
ler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessord- nung, N. 54 zu
Art. 318 ZPO). Insbesondere ist es zulässig, auf die schriftli- che Begründung des zu
bestätigenden erstinstanzlichen Entscheides zu verweisen (BGE 126 III 353 E. 1 S. 355 mit
Hinweisen). 4. Materielles 1. Im vorliegenden Berufungsverfahren ist über die Frage zu
entscheiden, ob die Vorinstanz ihre sachliche Zuständigkeit für die Forderung im Umfang
von Fr. 175'900.00 zu Recht verneinte. Die Vorinstanz erwog, dass ein Teil der
eingeklagten Forderung (Fr. 175'900.00) Unterhaltsansprüche des Kindes betreffe, für
welche das Einzelgericht - und nicht das Kollegialgericht - sach-



- 7 - lich zuständig sei. Die Klägerin hält wie schon im erstinstanzlichen Verfahren auch im
Berufungsverfahren daran fest, dass insgesamt ein vertraglicher Anspruch im
Zusammenhang mit der Auflösung des früheren Konkubinats eingeklagt worden sei, für
den das Bezirksgericht als Kollegialgericht sach- lich zuständig sei (Urk. 40 S. 4 Rz. 6, S. 5
Rz. 8). 2. Die Frage der Rechtsnatur des eingeklagten Anspruchs ist eine "doppelrele- vante
Tatsache", die sowohl für die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes als auch
die Begründetheit der Klage erheblich ist. Nach einem allgemeinen prozessualen Grundsatz
ist bei der Beurteilung der Zuständig- keit primär auf den von der klägerischen Partei
eingeklagten Anspruch und dessen Begründung abzustellen (BGE 137 III 32 E. 2.2 S. 34).
Eine Aus- nahme gilt nur für den Fall, dass der klägerische Tatsachenvortrag auf An- hieb
fadenscheinig oder inkohärent erscheint und durch die Klageantwort sowie die von der
Gegenseite produzierten Dokumente unmittelbar und ein- deutig widerlegt werden kann; in
diesem Fall ist vorab über die Zuständigkeit zu entscheiden (BGE 137 III 32 E. 2.3 S. 34,
mit zahlreichen weiteren Hin- weisen). 3. Wie im Folgenden zu zeigen sein wird, ist die
Behauptung der Klägerin im vorliegenden Fall von Vornherein "fadenscheinig", es werde
ausschliesslich ein vertraglicher Anspruch im Zusammenhang mit der Auflösung des Kon-
kubinats - und kein Unterhaltsanspruch des Kindes - eingeklagt. a) Vorab kann auf die
zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwie- sen werden, dass mit der vorliegenden
Klage unter anderem Beiträge des Beklagten an die Lebenskosten der gemeinsamen
Tochter D._____ eingeklagt würden, weshalb letztlich Unterhaltsbeiträge für D._____ zu
beurteilen seien (Urk. 41 S. 4 E. 4). Ebenfalls zutreffend hielt die Vorinstanz fest, dass es
nach den eigenen Vorbringen der Klägerin um die Deckung der Lebenskosten von D._____
gehe und dass auch die Klägerin ausdrücklich von "Unterhaltsbeiträgen" bzw.
"Unterhaltsverpflichtungen" spreche (Urk. 41 S. 4 E. 4). In Ergänzung dazu kann
festgehalten werden, dass auch die Befristung der im

- 8 - "Commitment" festgesetzten Unterhaltszahlungen bis im Juli 2010, in welchem
Zeitpunkt die am tt.mm.1992 geborene D._____ 18-jährig und damit mündig wurde, für die
Regelung von Kinderunterhaltsbeiträgen spricht. b) Trotz dieser klaren Ausgangslage und
der selbst verwendeten Formu- lierung vertritt die Klägerin auch im Berufungsverfahren die
Auffassung, der gesamte, eingeklagte Anspruch basiere auf einer vertraglichen Ei- nigung
im Zusammenhang mit der Auflösung des Konkubinats. Es mag zutreffen, dass allfällige
Ansprüche der Klägerin persönlich möglicher- weise auf vertraglicher Grundlage beruhen.
Anders verhält es sich je- doch mit den Ansprüchen der gemeinsamen Tochter D._____.
Der Un- terhaltsanspruch der gemeinsamen Tochter beruht auf gesetzlicher Grundlage (Art.
285 ZGB); zwar kann auch der Unterhaltsanspruch vertraglich geregelt werden, doch
handelt es sich dabei um ein speziel- les genehmigungsbedürftiges familienrechtliches
Rechtsgeschäft (Art. 287 ZGB), dass den gesetzlichen Unterhaltsanspruch des un-
mündigen Kindes gegenüber den Eltern lediglich konkretisiert (Haus- heer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, 2. Aufl., Bern 2010, S. 473, Rz. 06.200). Soweit sich das
Commitment nicht auf Ansprüche der Klägerin persönlich, sondern auf den
Unterhaltsanspruch der Toch- ter D._____ bezieht, liegt daher kein vertraglicher, sondern
ein gesetz- licher Unterhaltsanspruch vor. c) Im Übrigen ist für die Qualifikation des für die
Tochter D._____ be- stimmten Teils der Forderung gleichgültig, ob der Beklagte die
Tochter D._____ schon am 9. Juni 1992 vor deren Geburt (so zutreffend die Vorinstanz in
Urk. 41 S. 4 mit Hinweis auf Urk. 23/1; vgl. auch Art. 11 Abs. 2 ZStV [SR 211.112.2]) oder
erst nach dem Abschluss des Com- mitments am 9./10. November 2000 anerkannte (so die
Klägerin in Urk. 40 S. 6 Rz. 13), weil die Anerkennung das Kindesverhältnis rück- wirkend



auf den Zeitpunkt der Geburt begründet (BSK ZGB I-

- 9 - Schwenzer, 4. Aufl., Basel 2010, Art. 260 N 21; BK-Hegnauer, Bern 1984, Art. 260 N
170; Stettler, SPR III/2, Basel 1992, S. 41 f.). d) Nachdem sich aufgrund aller
massgebenden Umstände ergeben hat, dass ein wesentlicher Anteil der eingeklagten
Forderung Kinderunter- halt betrifft, verneinte das Bezirksgericht zu Recht im
entsprechenden Umfang seine sachliche Zuständigkeit, weil für Kinderunterhaltsan-
sprüche das Einzelgericht - und nicht das Bezirksgericht als Kollegial- gericht - sachlich
zuständig ist (§ 24 lit. d GOG). Soweit sich die Klage der Klägerin auf Kinderunterhalt
bezieht, fehlt es an der Prozessvo- raussetzung der sachlichen Zuständigkeit; eine fehlende
Prozessvo- raussetzung ist von Amtes wegen zu berücksichtigen (Art. 60 ZPO), und die
Vorinstanz ist daher zutreffend auf die Klage - soweit sie Kin- derunterhalt betrifft - nicht
eingetreten (Art. 59 ZPO). e) Diese Lösung ist auch im Ergebnis sinnvoll, auch wenn es auf
den ers- ten Blick unbefriedigend erscheinen mag, dass über ein Teil der An- sprüche aus
dem Commitment im vereinfachten Verfahren vor Einzel- gericht (Kinderunterhalt auf
gesetzlicher Grundlage) und über den an- deren Teil der Ansprüche (vertragliche
Ansprüche der Klägerin) im or- dentlichen Verfahren vor Bezirksgericht (bei einem
Streitwert über Fr. 30'000.00) zu entscheiden sein wird. Die Klägerin räumt selbst ein, dass
das Einzelgericht gemäss § 24 lit. d GOG sachlich zuständig wäre wenn die Klägerin alleine
Unterhaltsansprüche der Tochter D._____ geltend machen würde (Urk. 40 S. 5 Rz. 8); es
kann daher nichts ande- res gelten, wenn die Parteien in einer "unüblichen" Vereinbarung
(so die Klägerin in Urk. 2 S. 7 Rz. 20) Kinderunterhalt und vertragliche An- sprüche der
Klägerin regeln. Weiter ist auch zu beachten, dass die un- terhaltsberechtigte Tochter die
Verfahrenserleichterungen des verein- fachten Verfahrens (Art. 295 f. ZPO) mit
Untersuchungs- und Offi- zialmaxime (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO) verlieren würde, wenn
das Kollegialgericht im ordentlichen Verfahren über ihre Ansprüche befin- den würde.

- 10 - 4. Nachdem sich ergeben hat, dass die Vorinstanz ihre sachliche Zuständigkeit für den
Anteil der Klage, der Kinderunterhalt betrifft, zu Recht verneinte, ist im Folgenden zu
prüfen, ob die Vorinstanz den auf die Tochter D._____ ent- fallenden Unterhaltsbeiträge
zutreffend auf Fr. 175'900.00 bezifferte und in diesem Umfang auf die Klage nicht eintrat.
a) Vorauszuschicken ist, dass das Bezirksgericht im erstinstanzlichen Verfahren die
Forderungsklage im ordentlichen Verfahren unter Beach- tung des Verhandlungs- und
Dispositionsgrundsatzes zu beurteilen hatte (Art. 55 Abs. 1 und Art. 58 Abs. 1 ZPO); es
wäre also Sache der Klägerin gewesen, die wesentlichen Behauptungen aufzustellen und
die Sachdarstellung der Gegenpartei substantiiert zu bestreiten. Weiter ist speziell für das
Berufungsverfahren das bereits erwähnte einge- schränkte Novenrecht in Erinnerung zu
rufen (Art. 317 ZPO). b) Die Vorinstanz führte unter Hinweis auf ihre Verfügung vom 24.
April 2012, welche die Aufforderung zur Substantiierung der auf die Tochter D._____
entfallenden Unterhaltsansprüche enthielt (Urk. 24), aus, dass sich die Klägerin nicht zum
Anteil der auf D._____ entfallenden Unter- haltsbeiträge geäussert habe, weshalb
androhungsgemäss davon aus- zugehen sei, dass ¾ der Beiträge "LifeStyle
A._____&D._____" und der gesamte Betrag "Capital for growth" von Fr. 56'000.00 auf
D._____ entfalle bzw. Kinderunterhalt betreffe; im Umfang von Fr. 175'900.00 sei daher
auf die Klage nicht einzutreten (Urk. 41 S. 5 E. 5 a.E.). c) Unbegründet ist die Auffassung
der Klägerin, die Verfügung der Vo- rinstanz vom 24. April 2012 sei nur darauf
ausgerichtet gewesen, die Klägerin zu einem teilweisen Klagerückzug zu bewegen bzw. zu
erklä- ren, inwieweit sie ihre eigene Klage als unbegründet beurteile (Urk. 40 S. 4 Rz. 7).



Richtig ist, dass die erwähnte Verfügung dem Zweck diente zu ermitteln, welcher Anteil
des eingeklagten Anspruchs Kinderunter- halt betrifft, für welchen die sachliche
Zuständigkeit des Bezirksgerichts als Kollegialgericht nicht gegeben ist.

- 11 - d) Weiter macht die Klägerin in der Berufung geltend, die Vorinstanz habe ohne
erklärbare Begründung erwogen, dass "androhungsgemäss" da- von auszugehen sei, dass ¾
der Beträge "LifeStyle A._____&D._____" und der gesamte Betrag "Capital for growth"
von Fr. 56'000.00 auf die Tochter entfalle bzw. Kinderunterhalt betreffe (Urk. 40 S. 4 Rz.
6); es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz "androhungsgemäss" von den
angedrohten Säumnisfolgen ausgegangen sei, nachdem sich die Klägerin mit Eingabe vom
29. Mai 2012 zur Verfügung vom 24. April 2012 geäussert habe und folglich nicht säumig
gewesen sei (Urk. 40 S. 4 Rz. 8). Dazu ist zu bemerken, dass der Beklagte in der
Klageantwort die Behauptung aufgestellt hatte, dass die eingeklagte Forderung von Fr.
195'600.00 im Umfang von Fr. 175'700.00 Ansprü- che auf Kinderunterhalt für D._____
betreffe (Urk. 24 S. 2 mit Hinweis auf Urk. 21 S. 15 Rz. 60). Diese Auffassung begründete
der Beklagte ausführlich (Urk. 21 S. 19 f. Rz. 71-73) und fasste sie alsdann tabella- risch
zusammen (Urk. 21 S. 20 Rz. 74). Mit der Verfügung vom 24. April 2012 wurde die
Klägerin aufgefordert, die detaillierten beklag- tischen Behauptungen substantiiert zu
bestreiten. Mit dem Wort "an- drohungsgemäss" brachte die Vorinstanz lediglich zum
Ausdruck, dass bei unterlassener Bestreitung die vom Beklagten behaupteten Tatsa- chen
als unbestritten zu gelten hätten. Im Ergebnis wurde damit nichts anderes als die
Konsequenz der Verhandlungsmaxime aufgezeigt, wo- nach eine nicht bestrittene
Behauptung als anerkannt zu gelten habe (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Dass die Vorinstanz die
gleichen Konsequenzen auch androht und schliesslich "androhungsgemäss" von den
Sachdar- stellungen des Beklagten ausging, ist nicht zu beanstanden. e) Im Übrigen enthält
die Berufungsschrift der Klägerin verschiedene Vor- bringen, die aufgrund der Verfügung
vom 24. April 2012 bereits im erst- instanzlichen Verfahren hätten erhoben werden können
und die daher neu und unzulässig sind (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Neu und unzulässig ist die
Behauptungen, der Kläger habe Leistungen für die Tochter D._____ freiwillig erbracht
(Urk. 40 S. 5 Rz. 9 und 10). Neu macht die

- 12 - Klägerin auch geltend, die vom Beklagten behauptete Zahlung von Fr. 316.25 für …
und "Zahlungen im fünfstelligen Bereich" seien bestrit- ten (Urk. 40 S. 5. f. Rz. 11). Nicht
zu hören ist die Klägerin sodann auch mit ihrer neuen Behauptung, es sei nicht
nachvollziehbar, was die vom Beklagten behaupteten Naturalleistungen mit Kinderunterhalt
zu tun haben sollen (so Urk. 40 S. 6 Rz. 12 Abs. 1). Das gleiche gilt auch, soweit die
Klägerin neu geltend macht, die vom Beklagten erwähnten Leistungen von Fr. 50'322.75
seien ausdrücklich vom "Commitment" ausgenommen worden (Urk. 40 S. 6 Rz. 12 S. 6
Abs. 2). f) Grundsätzlich ist die Auffassung der Vorinstanz somit nicht zu bean- standen,
dass die eingeklagte Forderung im Umfang von Fr. 175'900.00 Kinderunterhalt betrifft.
Allerdings ist zu beachten, dass der Beklagte den Kinderunterhalts-Anteil auf Fr.
175'700.00 bezifferte (Urk. 21 S. 15 Rz. 60 und S. 20 Rz. 74) und die Vorinstanz auch in ih-
rer Verfügung vom 24. April 2012 von diesem tieferen Betrag ausging (Urk. 24 S. 2).
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